
Dialog ProMed Heilwesen Berufs-/Betriebshaftpflicht 

Eine Berufs-/Betriebshaftpflichtversicherung ist für Mediziner „ein Muss“. 
Zum einen verpflichten die Landesärztekammern ihre Mitglieder in ihren 
Berufsordnungen dazu, sich gegen Haftpflichtansprüche zu versichern. 
Zum anderen können Mediziner ihre Existenz nur durch eine Berufshaft-
pflichtversicherung schützen und somit fatale finanzielle Folgen vermeiden.

Die passende Lösung
Die Dialog ProMed Heilwesen Haftpflicht  ist passgenau auf die 
Absicherung der Zielgruppe Ärzte, Apotheker, Heilpraktiker und Heil
berufe zugeschnitten. 

Das Dialog Heilwesen-Team steht Ihnen mit langjährigem Spezial- 
Know-how jederzeit zur Seite. Unser Service, unsere Stärke!

Dialog ProMed  
Heilwesen Haftpflicht
Umfassender Schutz für Ärzte, 
Apotheker und Heilberufe

Im Dialog
•	Telefon: 040 2865-3291  

von Mo. bis Fr. 8–18 Uhr

•	E-Mail: heilwesen@dialog-versicherung.de 

Im Schadenfall
•	Telefon: 040 2865-2570  

von Mo. bis Fr. 8–19 Uhr

•	E-Mail: schaden@dialog-versicherung.de

Angebotsanfragen
•	Telefon: 040 2865-3291  

von Mo. bis Fr. 8–18 Uhr

•	E-Mail: heilwesen-angebote@dialog-
versicherung.de

Berufs-/
Betriebshaft-

pflicht Zeitlich unbegrenzte Nachhaftungsversicherung

Umweltschadendeckung (Grundbaustein) Versicherungssumme 
5 Mio. EUR

Mietsach- und Praxisabwasserschäden jeweils ohne Sublimit und ohne Selbstbeteiligung

Flexible zeitgemäße Versicherungssummen 5 Mio. EUR oder 7,5 Mio. EUR oder 
10 Mio. EUR pauschal für Personen-, Sach- und Vermögensschäden

Umwelthaftpflichtdeckung Versicherungssumme 5 Mio. EUR

Erweiterter Strafrechtsschutz in unbegrenzter Höhe



Dialog ProMed Heilwesen Berufs-/Betriebshaftpflicht

„Ein Muss“ für jeden Mediziner

Die ärztliche Haftung ergibt sich überwiegend aus dem 
zustande gekommenen Behandlungsvertrag. Der Arzt ist 
jedem Patienten zur Durchführung einer fachgerechten 
Behandlung verpflichtet. Das bedeutet jedoch nicht, dass 
es zu einem Behandlungserfolg kommen muss. 

Der Arzt hat verschiedene Pflichten zu erfüllen. Diese 
können von Fall zu Fall unterschiedlich sein. Um nur einige 
Beispiele aufzuzählen: Aufklärungs- und Hinweispflichten, 
Dokumentationspflichten und Behandlungspflichten. 

Sollte bei der Ausführung der Pflichten ein vermeidbarer 
Fehler entstehen und der Patient erleidet dadurch einen 
Schaden, kann der Patient daraus einen Schadensersatz
anspruch geltend machen. Der Arzt muss in diesem Fall 
den entstanden Schaden ersetzen.

Neben der vertraglichen Haftung kann es auch zu einer 
deliktischen Haftung kommen. 

Die Ansprüche können noch bis drei Jahre nach Kenntnis 
geltend gemacht werden. Das Spätschadenrisiko ist also 
gerade bei Ärzten sehr hoch.

Top-Vorteile

•	Individuelle Risikoanalyse mit 
fachrichtungsspezifischen Risikofragebögen 
Minimiert Ihre Maklerhaftung. Offenbart Deckungs-
lücken. Flexibilität statt starrem Prämiengefüge. Das 
heißt, der Arzt zahlt nur für das, was er tatsächlich tut.

•	Spezialisiertes Heilwesen-Team  
Persönliche Ansprechpartner mit Spezial-Know-how 
direkt telefonisch erreichbar

•	Zielgruppenorientierung  
Vertriebsunterstützung, Underwriting und Betreuung 
Arzthaftpflicht-, Sach- und Elektronikverträge im 
Heilwesen-Team

•	Echte Vertriebsunterstützung 
Höchste Flexibilität durch Entscheidungskompetenz

•	Exzellente Schadenbearbeitung 
Langjährige Erfahrung mit Arzthaftpflichtschäden

•	Bündelnachlass 
Bei gleichzeitigem Abschluss einer Dialog ProMed 
Heilwesen Sachversicherung wird der Kunde mit einem 
Bündelnachlass belohnt

Service Center 089 5121-6680
service@dialog-versicherung.de www.dialog-versicherung.de

Dialog Versicherung AG
81718 München59
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19 Hinweis auf das Werbewiderspruchsrecht: Der Verwendung der Daten zu Zwecken der Werbung sowie der Markt- und Meinungsforschung kann jederzeit, ganz oder zum Teil, per Post oder E-Mail 

an service@dialog-versicherung.de widersprochen werden. 

In dieser Broschüre können nicht alle Details der Leistungen oder der Schadenregulierung dargestellt werden. Rechtlich verbindlich sind deshalb allein die im Versicherungsvertrag getroffenen 
Vereinbarungen (z.B. Produktbeschreibung, Versicherungsbedingungen).


